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Caritasordnung für die Diözese Speyer 
 

 
Präambel 
 
Die Kirche hat den Auftrag, der Welt von der Liebe Gottes Zeugnis zu geben. Sie tut 
dies durch Wortverkündigung, sakramentales Handeln und helfende Nächstenliebe. 
Dieser Liebesdienst ist nicht nur einzelnen Christen, sondern der Gemeinschaft der 
Gläubigen aufgegeben. Träger der Caritas sind daher die Pfarreien mit ihren Gläubi-
gen, alle kirchlich-caritativen Vereinigungen, Ordensgemeinschaften, Kongregatio-
nen, Schwesterngemeinschaften, Sozialen Dienste und Einrichtungen in der Diöze-
se, unbeschadet ihrer Rechtsform, die in der Diözese tätigen Fachverbände des 
Deutschen Caritasverbandes sowie der Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. 
als die vom Bischof von Speyer anerkannte institutionelle Zusammenfassung und 
Vertretung der katholischen Caritas in der Diözese Speyer. 
 
 
Teil I: Die Caritas in der Pfarrei 
 
1. Aufgaben 
 
Die Caritas in den Pfarreien und ihren Gemeinden nimmt die Aufgaben der örtlichen 
caritativen Hilfe wahr. Dazu gehören insbesondere:  
– persönliche mitmenschliche Hilfen im Geiste christlicher Nächstenliebe für alte, 

kranke, behinderte und in soziale Not geratene Menschen; 
– Vermittlung sozialer Beratung in und außerhalb von Beratungsstellen; 
– Sorge für Errichtung und Unterhaltung von notwendigen Einrichtungen der Fami-

lien-, Kranken- und Altenpflege, Kindertagesstätten u. ä., soweit sie von den Pfar-
reien getragen werden können.  

 
In Erfüllung dieser Aufgaben sind die Katholischen Kirchengemeinden geborene Mit-
glieder des Caritasverbandes für die Diözese Speyer e.V. 
 
2. Caritaskreis in der Gemeinde 
 
(1) Auf Gemeindeebene kann ein Caritaskreis eingerichtet werden.  
Dieser nimmt die Nöte der Menschen vor Ort wahr. Er trägt dazu bei, vorhandene 
Problemlagen zu beheben. Dazu weiß er um die Hilfen der sozial-caritativen Anlauf-
stellen und kann auf diese verweisen. 
 
(2) Der Caritaskreis benennt einen Vertreter/eine Vertreterin für den Caritasaus-
schuss. Diese/r gibt wichtige Erfahrungen des caritativen Dienstes vor Ort an den 
Caritasausschuss weiter, um sozialen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 
 
3. Caritasausschuss 
 
(1) Der Caritasausschuss ist ein Sachausschuss des Pfarreirates. Dieser wählt die 
erforderliche Zahl von Ausschussmitgliedern. Außerdem gehören ihm der/die Cari-
tasbeauftragte sowie die benannten Vertreterinnen/Vertreter der Caritaskreise an. 
Weitere Mitglieder können Vertreterinnen/Vertreter weiterer, auch außerkirchlicher, 
sozialer Institutionen und engagierte Einzelpersonen sein. 



  Seite 2 von 2 

 
(2) Der Caritasausschuss ist das soziale Gewissen der Pfarrei. Er initiiert, koordiniert, 
unterstützt und vernetzt unterschiedliche caritative Aktivitäten in der Pfarrei und im 
Sozialraum. Er sensibilisiert die Gemeinden für ihren caritativen Auftrag. 
 
(3) Der Caritasausschuss benennt aus seiner Mitte eine Vertreterin/einen Vertreter 
für die Caritasdekanatskonferenz der Ehrenamtlichen und für das Forum Caritas Eh-
renamt, dem diözesanen Netzwerk für das caritative bürgerschaftliche Engagement. 
 
(4) Näheres regelt die Satzung für die Pfarrgremien im Bistum Speyer. 
 
4. Zusammenarbeit 
 
Der Caritasausschuss arbeitet mit dem Caritasverband für die Diözese Speyer e. V. 
und seinen Caritas-Zentren zusammen. Er wird von diesen in fachlicher Hinsicht be-
raten und betreut. Seine Anliegen werden bei kirchlichen und öffentlichen Dienststel-
len sowie bei anderen Trägern der Freien Wohlfahrtspflege vertreten. 
 
 
Teil II: Die Caritas im Dekanat  
 
1. Die Caritasdekanatskonferenz der Ehrenamtlichen  
 
(1) Zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch, zur Koordinierung gemeinsamer cari-
tativer Aufgaben und zur gegenseitigen Hilfestellung treffen sich in regelmäßigen 
Abständen die von den Caritasausschüssen benannten Vertreterinnen/Vertreter auf 
Dekanatsebene in der Caritasdekanatskonferenz der Ehrenamtlichen. 
 
(2) Die Caritasdekanatskonferenz wird vom zuständigen Caritas-Zentrum organisiert 
und geleitet. 
 
2. Die Caritas-Regionalkonferenz 
 
(1) Zur Vernetzung von Pfarrei und verbandlicher Caritas tauschen sich die Caritas-
beauftragten der Pfarreien mit den Verantwortlichen der kirchlich-caritativen Einrich-
tungen im Dekanat in regelmäßigen Abständen in der Caritas-Regionalkonferenz 
aus. 
 
(2) Die Leitung der Caritas-Regionalkonferenz obliegt dem Dekan zusammen mit der 
Leiterin/dem Leiter des Caritas-Zentrums. 
 
(3) Die Caritas-Regionalkonferenz wählt aus ihrer Mitte je drei Vertreterin-
nen/Vertreter für den jeweiligen Dekanatsrat. 
 
 
Teil III: Die Caritas in der Diözese 
Der Teil III beinhaltet die Satzung des Caritasverbandes für die Diözese Speyer e. V. 
und befindet sich in einer gesonderten Datei.  
 
 


